
Bankverbindungen
Deutsche Kreditbank Rostock
IBAN: DE16 1203 0000 0000 1022 77
SWIFT/BIC: BYLADEM1001

Volks- und Raiffeisenbank Güstrow
IBAN: DE45 1406 1308 0003 7006 82
SWIFT/BIC: GENODEF1GUE
Ostseesparkasse Rostock
IBAN: DE36 1305 0000 0530 0010 12
SWIFT/BIC: NOLADE21ROS

Allgemeine Sprechzeiten
Dienstag 9 – 12 Uhr
                                    13 – 18 Uhr
Mittwoch 9 – 12 Uhr
Donnerstag 9 – 12 Uhr
                                    13 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Telefon (038292) 851-0
Telefax (038292) 851-10
E-Mail: info@stadt-kroepelin.de
DE-Mail: 
info@stadt-kroepelin.de-mail.de
Internet: www.stadt-kroepelin.de

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister

 
Stadt Kröpelin, Markt 1, 18236 Kröpelin

Eltern
Grundschule am Mühlenberg Kröpelin

18.12.2025

2. Information der Stadt Kröpelin über den Stand der Wiedereinrichtung einer 
Orientierungsstufe am Standort Kröpelin

Sehr geehrte Eltern, 

heute möchten wir Sie erneut über das Thema Wiedereinrichtung einer Orientierungsstufe in 
Kröpelin informieren. 
Der Kreistag des Landkreises Rostock hat auf seiner Sitzung am 17.12.2025 die 2. Fortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Rostock für den Planungszeitraum 2022/2023 / 
2026/2027 der allgemein bildenden Schulen und die 4. Änderung zur Satzung über die Festlegung 
von Einzugsbereichen für die allgemein bildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft auf dem 
Gebiet des Landkreises Rostock (Schuleinzugsbereichssatzung) beschlossen. Damit wurde 
beschlossen in Kröpelin zum Schuljahr 26/27 eine schulartenunabhängige Orientierungsstufe 
einzurichten und diese wurde als örtlich zuständig erklärt. 
Die beschlossene 2. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes bedarf der Genehmigung des 
Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung M-V. Sie ist in enger Abstimmung zwischen dem 
Ministerium und dem Landkreis erarbeitet worden, daher wird von einer kurzfristigen Genehmigung 
ausgegangen. 
Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin hat auf Ihrer Sitzung am 04.12.2025 den Beschluss gefasst, 
den Antrag auf Errichtung einer schulartenunabhängigen Orientierungsstufe und organisatorischen 
Verbindung der Grundschule mit der schulartenunabhängigen Orientierungsstufe zu stellen. Damit 
sind alle rechtlichen Grundlagen gelegt worden. 
Mit der Schulleitung sind die Grundlagen zur zukünftigen Raumnutzung besprochen worden, so dass 
auch hier die Grundlagen gelegt sind. 
Wenn Sie Ihre Kinder an der Orientierungsstufe in Kröpelin beschulen wollen, dann wählen Sie 
den Schulstandort Kröpelin als Ihre 1. Wahl. 
Wir werden Sie in unregelmäßigen Abständen über den Sachstand informieren. 

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Gutteck Veikko Hackendahl
Bürgermeister der Stadt Kröpelin Stadtvertretervorsteher
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